
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
der Landesgartenschau Bad Iburg 2018 gGmbH
  
für das Grüne Klassenzimmer 

1. Vertragsparteien und Vertragsgegenstand 
(1) Vertragspartnerin der Referenten des Grünen Klassen-
zimmers ist die Landesgartenschau Bad Iburg 2018 
gGmbH. (Nachfolgend LaGa 2018 gGmbH) 
(2) Die nachfolgenden AGB gelten ausschließlich für die 
Referententätigkeit im Grünen Klassenzimmer 
(3) Die AGB gelten für das gesamte von der Stadt Bad Iburg 
sowie von der Teammotion UG & Co. KG betriebene Ge-
lände. 
 
2 Rechtsbeziehungen zwischen Laga 2018 gGmbH und 
Referent 
(1) Die LaGa 2018 gGmbH vermittelt ein umweltpädagogi-
sches Kursangebot an Schulklassen (im folgenden Bestel-
ler/in). Die LaGA 2018 gGmbH ist ausschließlich Vermittle-
rin des Vertrages zwischen der/dem Besteller/in der Kurs-
einheit und der Referentin /dem ausführenden Referenten. 
Die/Der Referent/in übt seine Tätigkeit selbständig aus und 
ist kein/e Arbeitnehmer/in der LaGa 2018 gGmbH. 
(2) Auf das Rechtsverhältnis zwischen der Referentin /dem 
Referenten und der/dem Besteller/in der Kurseinheit finden 
in erster Linie die mit der Referentin / dem Referenten ge-
troffenen Vereinbarungen, ergänzend diese Vermittlungs-
bedingungen, hilfsweise die gesetzlichen Vorschriften über 
den Dienstvertrag §§ 611 ff BGB Anwendung. 
 
3. Aufsichtspflicht 
Die Aufsichtspflicht für die Teilnehmenden Kinder und Ju-
gendlichen verbleibt auch während der Veranstaltung des 
Grünen Klassenzimmers bei der teilnehmenden Schule/In-
stitution und somit bei den mitgereisten Betreuungsperso-
nen. Die Landesgartenschau Bad Iburg 2018 gGmbH 
schließt die Übernahme der Aufsichtspflicht für Minderjäh-
rige hiermit ausdrücklich aus. 
 
4. Foto- und Fernsehaufnahmen 
Die Landesgartenschau Bad Iburg 2018 gGmbH behält sich 
vor, bei Veranstaltungen des Grünen Klassenzimmers 
Foto- und Fernsehaufnahmen zu tätigen, die im Rahmen 
der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit verbreitet werden kön-
nen, ohne dass die Teilnehmenden des Grünen Klassen-
zimmers hieraus irgendwelche Ansprüche ableiten können. 
Die Schule/Institutionen werden die Eltern der teilnehmen-
den Kinder und Jugendliche hierüber informieren. Wenn die 
Landesgartenschau Bad Iburg 2018 gGmbH nichts anderes 
von Ihnen hört, wird davon ausgegangen, dass die Eltern 
informiert und damit einverstanden sind, dass ihre Kinder 
im Grünen Klassenzimmer zu Dokumentationszwecken und 
zur werblichen Darstellung fotografiert und gefilmt werden 
dürfen. Diese Vereinbarung gilt ebenfalls für alle Tochterge-
sellschaften der Landesgartenschau Bad Iburg gGmbH, ex-
plizit der Bad Iburg Tourismus GmbH. 
 
5. Aufenthalt und Verhalten im Waldkurpark und den 
Blütenterrassen 
(1) Der Besucher ist verpflichtet, auf Dritte, insbesondere 
andere Besucher/innen, Rücksicht zu nehmen, diese weder 
zu behindern, zu belästigen oder zu gefährden. Das Ab-
spielen lauter Musik, der Gebrauch von Tonverstärkern 
oder Tonwiedergabegeräten ist nicht gestattet. Werben, 
Verteilen von Druckerzeugnissen oder sonstigen Sachen 
sowie der Verkauf von Waren sind auf dem Gelände sowie 
im Rahmen des Grünen Klassenzimmers nicht gestattet.
   
(2) In allen Gebäuden und temporären Bauten sowie im 
kompletten Waldkurpark herrscht absolutes Rauchverbot. 
Zigarettenreste oder Abfälle anderer Rauchwaren sind in 
die dafür vorgesehenen Behältnisse zu entsorgen. 
(3)  Das Entzünden und Betreiben von Feuerstellen ist 
nicht gestattet. 
(4) Das Mitbringen von Waffen und anderen gefährlichen 
Gegenständen ist nicht gestattet.  
(5) Das Gelände ist sauber zu halten, insbesondere sind 
für Abfall die dafür vorgesehenen Behälter zu benutzen. 
(6) Die Verrichtung der Notdurft ist ausschließlich in den 
dafür vorgesehenen Einrichtungen gestattet. 
(7) Für die Unterrichtseinheiten des Grünen Klassenzim-
mers sind ausschließlich die hierfür ausgewiesenen Wege 

und Flächen zu benutzen. Hinweisschilder sind zu beach-
ten. Pflanzflächen dürfen  
nicht betreten werden. Eingriffe an Pflanzen oder Gehölzen 
sind nicht gestattet. 
(8) Die Nutzung von Spielangeboten, Spielplätzen, 
Walderlebniswegen und Lichtungen im Gelände und nä-
herer Umgebung erfolgt auf eigene Gefahr. Das Beklettern 
von Bauwerken und Kunstgegenständen ist nicht gestat-
tet. Auch das Baden in Gewässern ist untersagt. 
(9) Veranstaltungen von Parteien oder politischen Orga-
nisationen sind unzulässig, ebenso politische Demonstra-
tionen sowie spontane politische Willensbekundungen. 
Versammlungen und sonstige Aufzüge sind nicht gestat-
tet. 
(10) Den Anweisungen von Polizei, Rettungsdiensten, 
Aufsichtspersonal, Sicherheitsbediensteten sowie sonsti-
gem ausgewiesenen Personal der LaGa 2018 gGmbH ist 
unbedingt Folge zu leisten. Auf dem Gelände aufgestellte 
Hinweisschilder sind zu beachten. 
(11) Zuwiderhandlungen und Verstöße gegen die vorste-
henden Regelungen können mit dem Verweis vom Gelände 
geahndet werden. Besucher/innen, denen gegenüber 
Hausverbot ausgesprochen wurde, haben das Gelände un-
verzüglich zu verlassen und keinen Anspruch auf Werter-
satz. 
(12) Das Befliegen des Geländes mit Drohnen ist grund-
sätzlich untersagt. Ausnahmegenehmigungen können bei 
der Laga 2018 gGmbH oder Bad Iburg Tourismus GmbH 
beantragt werden. 
 
6. Datenschutz 
Es wird darauf hingewiesen, dass die im Rahmen der Ge-
schäftsabwicklung notwendigen Daten der Kundin /des 
Kunden mittels EDV-Anlage gemäß § 28 Bundesdaten-
schutzgesetz verarbeitet und gespeichert werden. Die Da-
ten werden im Rahmen der Geschäftsabwicklung erhoben, 
verarbeitet und genutzt. Im elektronischen Geschäftsver-
kehr wird der Vertragstext nicht gespeichert. 
 
7. Anwendbares Recht 
(1) Auf die Rechtsverhältnisse zwischen der LaGa Bad 
Iburg 2018 gGmbH und der Kundin / dem Kunden sowie auf 
die jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen findet 
deutsches Recht unter Ausschluss des Internationalen Pri-
vatrechts Anwendung. 
(2) Erfüllungsort ist der Sitz der LaGa Bad Iburg. 2018 

gGmbH Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Ände-
rungen dieser AGB bedürfen der Textform und werden auf 
unserer Homepage unter https://laga2018-badiburg.de/agb 
bekannt gegeben. 
(3) Sollten einzelne Punkte dieser AGB ganz oder teilweise 
unwirksam, undurchführbar oder nicht durchsetzbar sein 
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrags 
und der übrigen Bedingungen nicht berührt. 
 
14. Gerichtsstand 
Bei Streitigkeiten ist Gerichtsstand der Sitz der Gesell-
schaft. 
 
Landesgartenschau Bad Iburg 2018 gGmbH 
Die Geschäftsführung 
 
Kontakt: 
Landesgartenschau Bad Iburg 2018 gGmbH 
Am Gografenhof 3 
49186 Bad Iburg 

 

https://laga2018-badiburg.de/agb

